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Arbeitsrecht -
Risiko BAV

Risiken für Arbeitgeber.
Die Aussage des früheren Bundesar-beitsministers Norbert Blüm �DieRente ist sicher.� gilt nach wie vor.In welcher Höhe die Zahlungen je-doch erfolgen werden, das kann nie-mand vorhersagen. Nachdem dieseErkenntnis in die Köpfe der Politi-ker Einzug gehalten hatte, machtensie sich an die Arbeit und reformier-ten das System der Rente. Die Ver-änderungen bei der BAV sind ein Teilder Reform der Vorsorge für das Al-ter. Sie bildet die ...
mehr auf Seite 2

Sozialrecht -
Schmerzensgeld

Berücksichtigung bei
Sozialleistungen.

Immer wieder wird von Geschädig-ten die Frage aufgeworfen, ob undgegebenenfalls inwieweit Zahlungenüber Schmerzensgeld aus ärztlichenBehandlungsfehlern insbesondere alsEinkommen anzurechnen sind? Ge-rade bei der Bewilligung von Sozial-leistungen die einkommens- und ver-mögensabhängig und damit nachran-gig sind, gilt es diese Frage zu beach-ten. Die Frage ist deshalb häufig vonBedeutung, weil Personen, die we-gen eines ...
mehr auf Seite 3

Erbrecht -
Versorgungsleistungen

Die vorweggenommene
Erbfolge

Bei lebzeitiger Übergabe des Unter-nehmens in die nächste Generationüberträgt der Unternehmer die (be-trieblich strukturierte) Vermögens-einheit auf den Junior. Im Austauschfür die Unternehmensübertragungverpflichtet sich dieser dazu, denSenior mit einer wiederkehrendenKapitalleistung aus der übertragenenVermögenseinheit zu versorgen. DerVorteil gegenüber der ähnlich wirken-den Nießbrauchslösung besteht da-rin, dass der Senior das Unterneh-men endgültig und umfassend an denJunior abgeben kann, ...
mehr auf Seite 4
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Welcher Vermieter kennt die Situa-tion nicht: Der Mieter zahlt keineMiete. Das Mietverhältnis wird ge-kündigt, ohne dass der Mieter dieWohnung herausgibt. Irgendwann,bevor der Vermieter Räumungskla-ge erhebt, ist der Mieter nicht mehrauffindbar. Die Schlüssel zur Woh-nung wurden nicht zurückgegeben.Den Teil der Einrichtung seiner Woh-nung, den er nicht mehr verwendenkonnte, lässt er nebst seinem Wohl-standsmüll zurück.
Ohne Urteil

Dann steht der Vermieter vor derÜberlegung, Räumungsklage zu er-heben oder nicht. Eine Klage ist even-tuell mit zusätzlichem, nicht uner-heblichem Aufwand verbunden, dendie öffentliche Zustellung eben er-fordert. Ohne Klage lockt der direk-te Weg die Wohnung kurzerhand leerzu räumen, wertige Einrichtungsge-genstände einzulagern und den zu-rückgelassenen Müll und Unrat zuentsorgen. Die Entscheidung für dieRäumung ohne Gerichtsurteil istunter wirtschaftlichen Überlegungennaheliegend.
Der Vermieter hat während des lau-fenden Räumungsprozesses nebenden Kosten des Prozesses auchbereits den Mietausfall zu verkraf-ten. Nach dem Prozess kommenauch noch die Kosten für die Räu-mung selbst hinzu, die nach der ge-genwärtigen Praxis der Gerichtsvoll-zieher sehr schnell einige tausendEuro erreichen. Die Räumung nachdem Berliner Modell ist zwar kos-tengünstiger, belastet den Vermieteraber mit zusätzlichen Verpflichtun-gen, insbesondere pfändbaren undnicht pfändbaren Hausrat zu tren-nen und anschließend die Verwer-tung durch zu führen.
Jeder Vermieter, der sich zu demSchritt entscheidet, die Räumungohne Titel durch zu führen, solltesich vergegenwärtigen, dass seinVerhalten von dem geltendenMiet(er)recht, das kein Vermiet(er)-recht ist, nicht gedeckt wird. Er setztsich vielmehr erheblichen Risikenaus.

Der Bundesgerichtshof hatte einenFall zu entscheiden, bei dem derMieter, der über längere Zeit orts-abwesend war, nach der vom Ver-mieter vorgenommenen Räumungbehauptete, Hausrat sei abhandengekommen, beschädigt oder ver-schmutzt worden. Er bezog sich aufein Sachverständigengutachten undbegehrte 62.000 Euro Schadenser-satz. Die Richter des vorbefasstenAmts- und Landgerichtes warennicht bereit, den Ansprüchen desMieters statt zu geben.
Schadensersatz

Der 8. Zivilsenat des Bundesge-richtshofes (BGH) urteilte gegen denVermieter. Die Vorgehensweise seieine nicht durch einen gerichtlichenTitel gedeckte, eigenmächtige Inbe-sitznahme. Das Ausräumen derWohnung werteten die Bundesrich-ter als unerlaubte Selbsthilfe. Dahersei der Vermieter verschuldensunab-

hängig zum Schadensersatz gegenü-ber dem Mieter verpflichtet.
Wenn der Vermieter die Wohnungohne gerichtlichen Titel in Besitznehme, so treffe ihn für die darinbefindlichen Gegenstände eine Ob-hutspflicht. Schließlich sei der Mie-ter, der von der Inbesitznahme sei-ner Wohnung nichts wisse, deshalbauch nicht in der Lage, seine Rechteselbst wahr zu nehmen. Deshalb seider Vermieter verpflichtet, ein Be-standsverzeichnis über die Gegen-stände, die sich in der Wohnung be-funden haben, aufzustellen und denWert dieser Gegenstände zu ermit-teln. Komme er dieser Pflicht nichtnach, so sei es Sache des Vermie-ters, die Behauptung des Mieters zuwiderlegen, bestimmte Gegenstän-

de seien bei der Räumung abhandengekommen oder beschädigt worden.
Inventar

Auch wenn der Vermieter der Auf-fassung sei, die Gegenstände hätteneinen geringeren Wert als vom Mie-ter angegeben, so müsse er dies be-weisen. Selbst wenn Zweifel an derHöhe des Schadens bestünden, sosei ein Gericht verpflichtet, zu prü-fen, ob nicht wenigstens die Schät-zung eines Mindestschadens zuguns-ten des Mieters in Betracht kommt.
Ob ein Mieter, der über längere Zeitverschwindet und einen Teil seinesHausrates zurücklässt, durch seinVerhalten zum Ausdruck bringt, dasser seine Rechte an Wohnung undHausrat aufgibt, ist ungeklärt. DieAuffassung, der Mieter wisse janichts von der Räumung der Woh-nung, verkennt, dass ein Mieter, derüber Wochen und Monate abtaucht,realistischer Weise erwarten muss,

dass der Vermieter die Wohnung ir-gendwann in Besitz nehmen wird.Das ist spätestens der Fall, wenndies zur Gefahrenabwehr gebotenist.
Die Räumung einer Wohnung ohneTitel ist äußerst riskant. Hiervon istin jedem Falle abzuraten. Wer sichdoch zu diesem Schritt entscheidet,sollte den Zustand und Inhalt derWohnung dokumentieren, beispiels-weise durch aussagekräftige Fotosoder ein Video. Der gesamte Haus-rat sollte minutiös unter Beiziehungvon Zeugen erfasst und aufgelistet,der Wert der einzelnen Hausratsge-genstände ermittelt werden.
Autor: RA Hans-Georg Herrmann,Saarbrücken

Mietrecht - Räumung
Vorsicht bei der so genannten
�kalten� Wohnungsräumung.
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Aber welche Grenzwerte gelten ei-gentlich? Fangen wir zunächst ganzoben an: Ab 1,1 Promille liegt eineso genannte �absolute Fahruntüch-tigkeit� vor. In diesem Fall wird dieFahrerlaubnis entzogen, und esschließt sich (bei Ersttätern) eineetwa einjährige Sperrfrist an, in dersie den Führerschein nicht wiederbekommen. Selbst wenn der Fahr-zeugführer hier argumentiert, dass erauch bei einem so hohen Alkoholpe-gel absolut fahrtüchtig sei und es ihmsowieso erst nach dem Konsum vonzwei Flachmännern so richtig gutgeht: Die Fahruntüchtigkeit wird beiWerten ab 1,1 Promille �unwiderleg-bar� vermutet.
Grenzwerte

Bei Werten zwischen 0,5 und 1,1Promille liegt erstmal �nur� eineOrdnungswidrigkeit vor. Bei Ersttä-tern liegt der Regelsatz bei 500 EuroGeldbuße, vier Punkten in Flensburgund einem Fahrverbot von einemMonat. Bei der ersten Wiederholungerhöhen sich die Geldbuße auf 1.000

Euro sowie das Fahrverbot auf dreiMonate und bei der zweiten Wie-derholung sind 1.500 Euro fällig.
Allerdings kann - statt der Ordnungs-widrigkeit - auch schon bei Wertenab 0,3 Promille eine Straftat vorlie-gen, die dann wiederum eine längereEntziehung der Fahrerlaubnis zurFolge hat. Der Fahrzeugführer giltdann als �relativ fahruntüchtig�. Indiesem Falle liegt eine Strafbarkeitvor, wenn neben dem Alkoholpegelnoch ein weiterer - alkoholbeding-ter! - Fahrfehler dazu kommt. Dasmuss allerdings kein schweres De-

vertragliche, betriebliche Altersvor-sorgeregelungen hinaus. Der Arbeit-geber ist seitdem verpflichtet, seineMitarbeiter auf die Möglichkeit ei-ner BAV hinzuweisen und den Ar-beitnehmern eine BAV anzubieten.
Arbeitgeberhaftung

Die Auswahl des Anbieters der be-trieblichen Altersvorsorge obliegtdem Arbeitgeber. Gleichzeitig ist erjedoch auch unabhängig von demAnbieter der BAV für die Erfüllungder zugesagten Leistungen verant-wortlich. Das birgt Risiken, denn derArbeitgeber muss für ein heutigesVersprechen einstehen, das er so-zialversicherungs-, steuer- und ver-sicherungsrechtlich gar nicht über-schauen kann. Wenn man sich dieDynamik des Steuer- und Sozialver-sicherungsrechts einmal vor Augenführt, dann weiß man nicht, mit wel-chen Gesetzen man es in zwei Jah-ren zu tun haben wird - geschweigedenn in 30 Jahren.
Zunächst einmal haftet der Arbeit-geber nach § 1 BetrAVG für die fi-nanziellen Auswirkungen seiner Zu-sage. Unter Umständen trägt der Ar-beitgeber dadurch auch die Risikender Entwicklungen der Finanzmärk-te, auf die er selbst keinen Einflussnehmen kann. Diese Risiken kannder Arbeitgeber nicht auf den Arbeit-nehmer übertragen. Selbst wenn derArbeitnehmer seine BAV selbst ge-wählt hat, haftet der Arbeitgeberwegen der gesetzlichen Fürsorge-pflicht für die Versorgungszusage.
Die BAV wird grundsätzlich Be-standteil des Arbeitsvertrages. EineÄnderung ist deshalb nur einver-nehmlich möglich. Sollen beispiels-weise Beiträge reduziert oder ge-stoppt werden, dann bedarf es hier-für besonderer Gründe und immereiner schriftlichen Vereinbarung. DieBAV kann in verschiedenen Formenerbracht werden, zwischen denender Arbeitgeber die Wahl hat. ZurVerfügung stehen Direktversiche-rung, Pensionskasse, Pensionsfond(seit 1. Januar 2002), Unterstüt-zungskasse und Pensionszusage. DieWahl von Ärzten, Zahnärzten, klei-nen und mittelständischen Unter-nehmen sollte auf die Direktversi-cherung fallen.
Autor: StB Dirk Peters, Hannover

Die Aussage des früheren Bundes-arbeitsministers Norbert Blüm �DieRente ist sicher.� gilt nach wie vor.In welcher Höhe die Zahlungen je-doch erfolgen werden, das kann nie-mand vorhersagen. Nachdem dieseErkenntnis in die Köpfe der Politi-ker Einzug gehalten hatte, machtensie sich an die Arbeit und reformier-ten das System der Rente.
Fürsorgepflicht

Die Veränderungen bei der BAV sindein Teil der Reform der Vorsorge fürdas Alter. Sie bildet die zweiteSchicht der Altersvorsorge. Die ers-te Schicht wird durch die gesetzli-che Rente gebildet. Zu ihr zählt auchdie Rürup-Rente. Die zweiteSchicht setzt sich aus der Riester-Rente und der betrieblichen Alters-versorgung zusammen. Die privateVorsorge ist als dritte Schicht zurAltersvorsorge vorgesehen.
Der Gesetzgeber - und auch dieRechtsprechung - übertragen bei derUmsetzung der BAV immer mehrVerantwortung auf die Arbeitgeber.Einige Urteile weisen auch in die-sem Bereich auf die Fürsorgepflichtder Arbeitgeber hin. Mit den Urtei-len wurden Arbeitgeber verpflichtet,Schadenersatzleistungen zu erbrin-gen, weil sie ihre Arbeitnehmer nichtüber die Möglichkeiten der Alters-vorsorge aufgeklärt hatten. Damit istauch für die Zukunft zu rechnen. Vorallem bei Möglichkeiten der Steuer-ersparnis und der Erzielung höhererRenteneinnahmen ist eine Schaden-ersatzpflicht wahrscheinlich.
Viele Arbeitgeber sind sich dieserRisiken noch nicht bewusst, dennbisher wird die BAV als eine Ange-legenheit der Arbeitnehmer angese-hen. Wenn die Arbeitgeber Ihre Rech-te im Rahmen der betrieblichen Al-tersvorsorge kennen und konsequentwahrnehmen, reduzieren sie die da-mit verbundenen Risiken.
Durch die Einführung des § 1a indas Gesetz über die betriebliche Al-tersversorgung (BetrAVG) am 1. Ja-nuar 2002 haben Arbeitnehmer ei-nen Anspruch auf eine BAV durchEntgeltumwandlung. Dieser An-spruch gilt über arbeits- oder tarif-

likt oder gar ein Verkehrsunfall sein.Schon überhöhte Geschwindigkeit,Fahren von Schlangenlinien, beson-ders langsames Fahren oder auchFehler beim Ein- und Ausparkenkönnen Fahrfehler in diesem Sinnesein.
Andere Verkehrsmittel

Wichtig ist in diesem Zusammen-hang auch der Hinweis darauf, dassder Führerschein auch bei anderenGelegenheiten verloren werdenkann. So riskiert man auch als Fahr-radfahrer seinen Führerschein, wennman mit 1,6 Promille oder mehr an-gehalten wird. Die Führerscheinstellekann in diesem Fall eine medizinisch-psychologische Untersuchung(MPU), vielfach auch �Idiotentest�genannt, anordnen. Und die Durch-fallquoten bei den MPUs sind er-schreckend hoch ... Auch Freizeit-skipper sollten auf der Hut sein: Wersein Segel- oder Sportboot mit mehrals 0,8 Promille führt, kann ebenfallsseinen (Auto-) Führerschein verlie-ren.
Ein besondersskurriler Fall be-traf einen Taxifah-rer. Dieser hattenach einem kräfti-gen Rosenmon-tagszug 2,0 Pro-mille im Blut. Er istallerdings wederAuto noch Fahrradnoch Schiff gefah-ren, sondern zuFuß nach Hausegegangen. Auf ir-gendwelchen We-gen erhielt dieFührerscheinstelletrotzdem Kenntnis von der Alkoho-lisierung und ordnete eine MPU anmit der Begründung, es bestündenZweifel an der Fahreignung (!!!). Na-türlich landete der Fall vor dem Ver-waltungsgericht (VG), das zur gro-ßen Überraschung aller die Anord-nung des �Idiotentests� als rechtmä-ßig bestätigt hat (VG Baden-Württemberg, Beschluss vom 29.Juli 2002 - Aktenzeichen: 10 S 1164/02).

Autor: RA André van de Velde, Ham-burg

Arbeitsrecht - Risiko BAV
Die betriebliche Altersvorsorge (BAV) - so
begrenzen Sie ihre Risiken als Arbeitgeber.

Verkehrsrecht - Promille
Zuviel Alkohol im Blut

führt im Straßenverkehr schnell zu einer
empfindlichen Bestrafung.
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Mängelansprüche aus einem hängengebliebenen Architektenvertrag ver-jähren nicht vor dem Ablauf vonfünf Jahren, wenn sie schon vorAbnahme geltend gemacht wurden.Die Frist zur Verjährung beginnt erstab Vollendung der Leistungen oderWirksamwerden der Kündigung. Aufdie Person des Kündigenden oderein �Vertreten müssen� des Archi-tekten kommt es nicht an.
Ohne Abnahme

Durch die Neuregelung des Verjäh-rungsrechts ist die Frage aufgetre-ten, welcher Verjährung Mängelan-sprüche vor beziehungsweise ohneAbnahme unterliegen. Auf der einenSeite gibt es die kurze Verjährung

von drei Jahren gemäß §§ 195,199Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).Auf der anderen Seite steht die fünf-jährige Verjährung des Werkvertrags-rechts gemäß § 634a BGB. Oft er-gibt sich bei Architekten- und Inge-nieurverträgen die Situation, dassdiese ohne Abnahme schlicht undeinfach nicht weitergeführt werden,also �hängen bleiben�.
Im einem Fall erteilte ein Bauherreinem Architekten durch Vertrag dieVollarchitektur. Bei der Ausführungdes Daches kam es zu gravierendenSchäden. Daraufhin erklärte derBauherr die fristlose Kündigung. Zueiner Abnahme kam es nicht. DerBauherr klagte am 25.11.2002 Scha-denersatz wegen der Dachsanierungin Höhe von 153.000 Euro ein. Am26.1.2007 erhob er eine weitere Kla-ge auf Ersatz von Mietschaden inHöhe von cirka 33.000 Euro. Der

Architekt wendet gegen diese zwei-te Klage Verjährung ein, weil dieRegelfrist von drei Jahren spätestensam 31.12.2005 abgelaufen sei.
Kündigung

Das Oberlandesgericht (OLG) Stutt-gart gab dem Kläger recht. Der Ab-lauf der Verjährung der Ansprüchedes Bauherrn aus der mangelhaftenBauüberwachung war bis zu fünfJahre nach der Kündigung des Ar-chitektenvertrags am 23.7.2002, alsobis zum 23.7.2007, gehemmt. In derfristlosen Kündigung vom 23.7.2002sah das Oberlandesgericht keine end-gültige Verweigerung der Abnahme.Das Kündigungsschreiben bezogsich nicht auf die Beteiligung des Ar-chitekten an der Beseitigung dervon ihm zu verantwortendenMängel. Die werkvertraglicheSonderverjährung gemäß § 634aAbsatz 1 Nr. 2 BGB scheidetsomit aus, da diese eine Abnah-me voraussetzt. Somit verblie-ben nur die kurze Regelfrist ge-mäß §§ 195, 199 BGB. Damitwäre der Schadensersatzan-spruch wegen Mietausfallscha-dens, Fälligkeit in 2002 voraus-gesetzt, spätestens am31.12.2005 verjährt.
Nach Ansicht des OLG steht diesim Widerspruch zur Wertung des Ge-setzgebers, wonach für Mängelan-sprüche grundsätzlich eine Verjäh-rung von fünf Jahren ab Abnahmebesteht. Daher sei eine entsprechen-de Anwendung des § 634a Absatz 1BGB geboten, um eine Verjährungvon Mängelansprüchen, die schonvor Abnahme geltend gemacht wur-den, bei Architektenleistungen nichtvor dem Ablauf von fünf Jahren ein-treten zu lassen. Mangels Abnahmeknüpft die Ablaufhemmung der Ver-jährungsfrist nicht an § 634a Absatz2 BGB an, sondern an der Vollen-dung des Werks oder dem Wirksam-werden einer Kündigung des Werk-vertrags. Es kommt dabei nicht dar-auf an, wer die Kündigung ausge-sprochen hat. Eine Verjährung ist indiesem Fall somit erst am 23.7.2007eingetreten, die Klage war also nochrechtzeitig.
Autor: RA Jochen Zweschper, Darm-stadt

Immobilienrecht - Verjährung
Zahlung von Schmerzensgeld und dessen
Berücksichtigung bei Sozialleistungen.

Immer wieder wird von Geschädig-ten die Frage aufgeworfen, ob undgegebenenfalls inwieweit Zahlungenüber Schmerzensgeld aus ärztlichenBehandlungsfehlern insbesondereals Einkommen anzurechnen sind?Gerade bei der Bewilligung von So-zialleistungen die einkommens- undvermögensabhängig und damit nach-rangig sind, gilt es diese Frage zubeachten.
Sozialleistungen

Die Frage ist deshalb häufig von Be-deutung, weil Personen, die wegeneines nachweisbaren, ärztlichen Be-handlungsfehlers oder aus anderenHaftungsgründen eine schwere Schä-digung erlitten haben, heutzutageSchmerzensgeld in nennenswerterHöhe geltend machen können. Ge-rade bei schweren Fällen wird häu-

fig die Frage aufgeworfen, inwieweitdas gezahlte Schmerzensgeld bei denSozialleistungen zu berücksichtigenist. Als Sozialleistungen kommenhier insbesondere die Sozialhilfe, dieGrundsicherung, das Arbeitslosen-geld II (Hartz IV) sowie das Wohn-geld in Betracht.
Eine einheitliche und klare Regelungzum Schmerzensgeld hat der Ge-setzgeber trotz vielfacher Forderun-gen bislang nicht getroffen. Aller-dings ist in einigen Bereichen, so fürdas Arbeitslosengeld II und für dieSozialhilfe gesetzlich geregelt, dassEntschädigungen die den Betroffe-nen wegen eines Schadens (der nichtVermögensschaden ist) zugute kom-men, nicht als Einkommen zu be-rücksichtigen sind. Einkommen istaber immer zeitbezogen und beziehtsich damit auf den jeweiligen Mo-

Sozialrecht - Schmerzensgeld
Zur Verjährung von

Schadensersatzansprüchen im
hängen gebliebenen Architektenvertrag. nat des Zuflusses. Das nicht ver-brauchte �Einkommen� wird nachAblauf des Monats Vermögen. Da-her hat diese Regelung zum Schmer-zensgeld für sich allein genommenzunächst keine große Bedeutung.

Schonvermögen
Allerdings wird daraus gefolgert, dassder nicht verbrauchte Teil desSchmerzensgeldes nach Ablauf desjeweiligen Monats, in dem gezahltwurde, auch als Vermögen anrech-nungsfrei zu bleiben hat. Das giltauch, wenn es sich bei dem �Restbe-trag� um den größten Teil desSchmerzensgeldes handelt. Die vor-gesehenen Freigrenzen (Schonver-mögen) helfen da aber nicht weiter,da sie viel zu niedrig sind.
Hierzu hat das Oberverwaltungsge-richt Lüneburg in einem Beschluss

vom 7. Februar 2011 (Aktenzeichen4 LC 151/09) entschieden, dass auchbeim Wohngeld eine Schmerzensgeld-zahlung nicht zum Gesamteinkom-men zählt, das (mindernd) zu berück-sichtigen ist. Weiter hat das Gerichtentschieden, dass das Schmerzens-geld auch nicht als Vermögen zu be-rücksichtigen ist. Lediglich die Zins-erträge, die aus der Anlage desSchmerzensgeldes resultieren, sindbei der Berechnung des Wohngeldesals Einkommen zu berücksichtigen.
Diese Entscheidung entspricht derdazu verbreiteten Auffassung, ins-besondere in der juristischen Litera-tur. Sie könnte auch auf sämtlicheeinkommens- und vermögensabhän-gigen, nachrangigen Sozialleistungenausgedehnt werden.
Autor: RA Peter A. Aßmann, Bonn
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

sorgung zu gewährleisten. Übersteigtder Barwert der Versorgungsleistun-gen das Doppelte des Wertes derübertragenen Unternehmenseinheit,kann die Übertragung nach denGrundsätzen der vorweggenommenErbfolge scheitern. Die Finanzver-waltung wird dann womöglich eineUnterhaltsleistung des Juniors an denSenior annehmen, die steuerlich ir-relevant bleibt, also nicht den ge-wünschten Ertragssteuereffekt (Pro-gressionsverschiebung, Abzug vonSonderausgaben) auslöst.
Sonderausgabenabzug

Die Versorgungsleistungen könnenfixiert oder aber an der Leistungsfä-higkeit des Juniors beziehungswei-

se der Bedürftigkeit des Seniors aus-gerichtet werden. In jedem Fall istder Sonderausgabenabzug bei Vorlie-gen der übrigen Voraussetzungen zugewähren - im Gegensatz zur frühe-ren Rechtslage, nach der zwischendauernder Last (variabel) und wie-derkehrender Rentenleistung (fixiert)differenziert werden musste.
Selbst in Zeiten, in denen die Zah-lung durch den Junior aus wirtschaft-lichen Gründen reduziert werdenmuss, lässt die Finanzverwaltungweiterhin die Grundsätze der vor-weggenommenen Erbfolge gegenVersorgungsleistungen gelten. Allen-falls dann, wenn die Leistung gänz-lich ausgesetzt oder für einen länge-

Bei lebzeitiger Übergabe des Unter-nehmens in die nächste Generationüberträgt der Unternehmer die (be-trieblich strukturierte) Vermögens-einheit auf den Junior. Im Austauschfür die Unternehmensübertragungverpflichtet sich dieser dazu, denSenior mit einer wiederkehrendenKapitalleistung aus der übertragenenVermögenseinheit zu versorgen. DerVorteil gegenüber der ähnlich wirken-den Nießbrauchslösung besteht da-rin, dass der Senior das Unterneh-men endgültig und umfassend an denJunior abgeben kann, ohne selbst fürdie Einkünfteerzielung verantwort-lich zu sein.
Generationenwechsel

Die Übertragung gegen Versorgungs-leistung funktioniert ähnlich einer(gestreckten) Veräußerung des Un-ternehmens. Dabei kommt es aller-dings zu der Besonderheit, dass dasSteuerrecht zumindest im Verhält-nis Eltern-Kinder von einer Versteu-erung der stillen Reserven, die imUnternehmen liegen, absieht. Einesolche Übertragung wird einkom-mensteuerlich (nicht aber erbschaft-steuerlich) als unentgeltlich gewer-tet.
Dies führt dazu, dass der Seniorlediglich die laufende �Rentenleis-tung� versteuern muss - dann regel-mäßig in einer niedrigeren Progres-sion und damit steuerlich attraktiv.Auf der anderen Seite kann der Ju-nior die Zahlbelastung aus der Über-nahme des Unternehmens als (pri-vate) Sonderausgabe geltend machen- regelmäßig in einer hohen Progres-sion, und damit mit einem Steuer-progressionsvorteil. Für die mit die-ser Gestaltung ausgelöste - durch dieVersorgungsleistung als Abzugspos-ten ohnehin gedrückte - Schenkungs-steuer gelten häufig die betrieblichenPrivilegierungstatbestände sowie dieZehn-Jahres-Frist zur Erneuerungder persönlichen Freibeträge.
Allerdings ist bei der Gestaltung dervorweggenommenen Erbfolge gegenVersorgungsleistungen Vorsicht ge-boten. Wenn die Grenzen des Steu-errechts missachtet werden, insbe-sondere etwaige, notarielle Voraus-setzungen nicht eingehalten werden,

entfällt die ertragsteuerliche Begüns-tigung. So ist beispielsweise zu be-achten, dass seit dem Jahressteuer-gesetz 2008 nur noch unternehmeri-sche Einheiten durch die Gestaltungeiner vorweggenommenen Erbfolgegegen Versorgungsleistungen privi-legiert sind. Das sind GmbH-Antei-le sowie die Übertragung von Be-trieben und Mitunternehmerantei-len.
Geschäftsanteile

Bei GmbHs ist zu beachten, dassmindestens 50 Prozent der Gesell-schaftsanteile zu übertragen sind beigleichzeitiger Mitübertragung derGeschäftsführerstellung. Der Se-nior darf also nach Einleitung der vor-

weggenommenen Erbfolge nichtmehr als Geschäftsführer der Gesell-schaft fungieren. Eine Beraterposi-tion ist ihm allerdings unbenommen.Auch bei Betriebsaufspaltungen, dieals Betriebsaufspaltung übergehenund bestehen bleiben muss und beiÜbertragung von Betriebs- und Son-derbetriebsvermögen sind die Anfor-derungen an eine gelungene Gestal-tung hoch. Gerade bei Letzteren istdie disquotale Übertragung von Mit-unternehmeranteil und Sonderbe-triebsvermögen schädlich.
Weitere Voraussetzung für die Aner-kennung der Versorgungsleistungenist, dass die Erträge der übertrage-nen Einheit ausreichen, um die Ver-

ren Zeitraum nicht erbracht wird,verweigert die Finanzverwaltung dieAnerkennung mangels Ernsthaftig-keit der Regelung.
Ein längerfristiger Zeitraum wurdekürzlich vom Bundesfinanzhof bei17 Monaten eingestellter Zahlungenangenommen, so dass der Steuer-pflichtige in dem zu Grunde liegen-den Fall die im Anschluss daranwieder aufgenommenen Leistungennicht mehr als Sonderausgaben ab-ziehen konnte. Zugleich musste derSenior die Versorgungszahlung nichtversteuern, was wegen der niedrigenProgression ohne große Auswirkun-gen blieb.

Vorbereitung
In solchen Konstellationen empfiehltes sich zumindest einen Teilbetragder Versorgungsleistungen weiterhinzu zahlen. Um dem Vorwurf der Aus-setzung der Leistungen - und damitdem Vorwurf der mangelnden Ernst-haftigkeit - vorzubeugen, kann auchein sachgerechter Darlehensvertraggeschlossen werden. Die Aussetzungeiner vertraglich vereinbarten Wert-anpassung der Versorgungsleistungan den Verbraucherpreisindex ist un-schädlich.
Die richtige Nachfolgeplanung ist ein�Marathon�, der einer weitsichtigenund langfristigen Vorbereitung bedarf.Die Möglichkeiten einer Zuwendungzu Lebzeiten sollten in die Planungeinbezogen werden, insbesondere dieertragssteuerlich und aus Versor-gungsaspekten interessante Gestal-tung einer vorweggenommenen Erb-folge im Unternehmensbereich gegenVersorgungsleistungen.
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